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Briefkasten der Redaktion

Zum Jahrssanfang entbieten wir allen Abonnenten unsere aufrichtigen
Glückwünsche! Mag uns allen unsere innere und äußere Freiheit erhalten
bleiben und jedem ein sinnvolles Leben beschieden sein! — Es sind uns so
viele Grüße und Briefe zügegangen, daß Rolf einfach die Zeit fehlt, jedem
einzelnen zu danken; der Jahresabschluß und die Neuordnung der verschiedenen

Listen und Buchungen nehmen jede freie Stunde in Anspruch. Er
wird auch vom 22. Januar bis Anfang April von Zürich abwesend sein,
im Februar hauptsächlich in Bern, im März in Basel. Wer dort mit
ihm eine kurze Besprechung wünscht, kann unter Angabe seiner
Abonnenten-Nummer die genaue Adresse über das Postfach erfahren. Sofern die
Zeit reicht, wird Rolf auch in beiden Städten versuchen, wieder eine
Abonnenten-Zusammenkunft zu arrangieren.

An Nr. 254, Moutier. Für die Werbung eines neuen Interessenten recht
herzlichen Dank! Sie schreiben: man macht mich von anderer Seite
darauf aufmerksam, daß wahrscheinlich alle Abonnenten der Polizei bekannt
seien, was ich aber abgestritten habe. Ich nehme an, daß dies kaum der
Fall ist." Wir wissen, daß dieses Greuelmärchen immer wieder herumgeboten

wird, und freuen uns, daß Sie sofort dagegen entschieden Stellung
genommen haben. Die Sittlichkeitsbehörden von Zürich, Bern und Basel
haben niemals von Rolf Einblick in die Adressenliste verlangt. Solange keine
Rechtsverletzungen seitens der Redaktion vorliegen, fehlt auch jede Berechtigung

zu einem derartigen Eingriff. Wir müssen im Gegenteil den
Behörden das Zeugnis ausstellen, daß sie sich ihm gegenüber stets korrekt
verhalten und niemals auch nur einen derartigen Wunsch an ihn gestellt haben.
Wenn der Polizei in allen Städten so viele Adressen und Namen bekannt
sind — „man spricht" von erstaunlichen Zahlen! — so hat das seinen Grund
darin, weil Viele bei bestimmten Spaziergängen weit weniger Vorsicht walten

lassen als bei der Abonnierung unserer Zeitschrift! Schließlich ist noch
zu sagen, daß das Bekanntwerden der Veranlagung bei der Polizei keine
Folgen irgendwelcher Art auslöst, immer vorausgesetzt, daß keine
Rechtsverletzungen vorliegen. Es gibt einen obergerichtlich entschiedenen Schutz
der privaten Geheimsphäre (Art. 28 des Zivilgesetzbuches), den auch die
Polizei nicht verletzen darf. Tritt allerdings eine Rechtsverletzung ein, muß
die Polizei Erhebungen machen und ist dadurch selbstverständlich nicht
mehr an diesen Artikel gebunden. — Darüber, was eine Rechtsverletzung
ist, geben sich aber die wenigsten Menschen, auch in unseren Kreisen,
rechtzeitig Rechenschaft; sie werden so in manchen Fällen das Opfer ihrer
Interesselosigkeit, nicht das Opfer ihrer Veranlagung. Wir bemühen uns seit
Jahren im „M.", jedem Gutgesinnten Klarheit zu schaffen. Der Erfolg? All-
zuviele stehen unseren Bestrebungen noch fern und finden unsere Zeitschrift
völlig überflüssig. Und doch: für den kleinen Kreis gleichgesinnter Kameraden,

den wir bis heute durch alle Widerstände hindurch gefunden haben,
wollen wir dankbar sein. Vielleicht bildet er gerade den Kern, aus dem
eines Tages eine neue, Grenzen überbrückende Kameradschaft erwächst,
die viele Gefährten gleichen Schicksals in ganz Europa, ja vielleicht über
Meere hinweg, verbindet. 1st dieses ferne, schöne Ziel nicht eines bescheidenen

Abonnentenbetrages wert? — — R. Rh.
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